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Grundpreislisten:
      BfL   –    Bedingungen für Lohnarbeiten und Lohnnebenkosten (Zeitlohn) ………………………….…………. QM 9.05.01
 

      BRL  –    Berechnungsliste für Geräte- und Materialeinsatz (bei BfL-Arbeiten) ………….……….………….... QM 9.05.10
Produkt-Preislisten:   GEL –  GELKU-Beschichtungssysteme + Bauwerksabdichtung für Stahl und Beton ……………………...…. QM 9.17.02

     
      SPR –   Sprinkleranlagenbau und Sprinklerbehälter (DWK/DLK/ZWB/BZB) + RTI an Behältern .......................…. QM 9.14.01


      EDE –  Edelstahl-Apparate-, -Behälter- und Rohrleitungsbau.........................................................................…. QM 9.15.11


      STA –  Stahl- und Apparatebau, Anlagen, Rohrleitungen................................................................................…. QM 9.13.01

Übersicht I. – V:  Bitte bei Bedarf  fehlende Preislisten komplett von uns anfordern, ebenso unsere zugehörigen Infobriefe, PAM in Kurzform ……………...….QM 2.4.1
               I.     Projekt- / Angebotsausarbeitung /Einführung in KELTA-BRAMAX-Bedingungen;

                             II.   Auftragsbearbeitung sowie Baustellenanforderungen + Auftragsausführung;

                             III  A) Montagebedingungen +  B) Durchführungsrichtlinien sowie Prüfungen u. Abnahmen; 

                             IV.  Zahlungsbeding., Preise, Rechnungen, Eigentumsvorbehalt;  V. Zulassungen u. Befähigungsnachweise
I. Projekt/Kostenvoranschlag und Einführung in KELTA-BRAMAX-Bedingungen

1. Projekte/Angebote bzw. Kostenvoranschläge werden von uns grundsätzlich kostenlos erstellt aufgrund Ihrer Anfragen bzw. Ausschreibungstexte, aber auch aufgrund von Baustellenbeobachtungen und Hinweisen unserer Monteure. Diese vermerken ihre Beobachtungen auf den MOB - Montageberichten. Grundlage unserer Angebote und evtl. Auftragsausführungen sind unsere ALV – Allg. Liefer- und Verkaufsbedingungen (siehe Rückseite des Angebotes oder der Auftragsbestätigung), sowie die zugehörigen Preislisten BFL, GEL, SPR, RTI, TAS, EDE und STA für unsere Produktpalette (siehe oben). Ebenfalls werden Ihnen mit unseren  INF - Info-Briefen zu den einzelnen Produkten technische Hinweise und Besonderheiten mitgeteilt, die ebenfalls Bestandteil unserer Angebote sind. Alle schriftlichen Angebote verlieren nach 3 Monaten ihre Gültigkeit! Mündliche Preisabgaben sind nicht bindend. Unsere Angebote sind Kostenvoranschläge, sie können sich je nach Baustellensituation entsprechend den Einheitspreisen verändern.
2. Grundlage unserer Kalkulation sind außer den Einheitspreisen der zuständigen Preislisten auch diese PAM, aus denen Sie die baulichen Voraussetzungen und Bedingungen sowie auch Begrenzungen unserer Angebotspreise bzw. Kostenvoranschläge ersehen können. Pauschalpreise werden genau definiert und ausgewiesen!

3. Kosten für Beratung vor Ort jedwede Art, Ausarbeiten v. Ausschreibungstexten, Anfertigung von Zeichnungen u. Plänen zu Angebotszwecken, die bei uns oder eingeschalteten Fremdfirmen entstehen, werden v. uns dem Kunden weitergeben, sofern das Angebot bei uns nicht zum Auftrag wird, aus gleich welchen Gründen. Darin eingeschlossen sind auch Fahrkosten, Auslösungen und sonstige Kosten, wie z. B. TÜV-Beratungsingenieure, Einsatz von Konstruktionsbüros etc. Die Lohnkosten für Beratung durch unsere Mitarbeiter werden Ihnen mit den Stundensätzen bzw. Nebenkosten inkl. Fahrkosten unserer BFL-Preisliste Bedingungen f. Lohn-arbeiten in Rechnung gestellt. Der Mindestrechnungsbetrag beträgt 10% der Angebotssumme. - Wir bitten daher um Ihr Verständnis für diese Maßnahme.
4. Die Lieferung ab Werk gilt für alle Produkte, wenn nicht zusätzlich ausdrücklich Fahrkosten ausgewiesen sind. Diese resultieren aus der Fahrzeugnutzung = km-Kosten sowie der Arbeits-/ Fahrzeit von 2 Monteuren hin und zurück zur Baustelle inkl. Nebenkosten je Kreisschlag = ca. 50 km mit dem LKW, alternativ KDW und PKW.
II. Auftragsbearbeitung/Baustellenanforderungen 

1. Bestellungen der Kunden erfolgen mündlich oder schriftlich: Alle Bestellungen werden von uns mit einer schriftlichen Auftragsbestätigung beantwortet, in der alle wichtigen Daten über das Produkt, aber auch die Anschrift sowie Lieferzeit und Preise ausgewiesen sind. Diese wird verbindlich von beiden Seiten anerkannt, wenn nicht binnen 8 Tagen schriftlich widersprochen wird. Alle Mehrleistungen, die nicht im Auftrag ausgewiesen sind - auch wenn diese sich erst bei der Auftragsbearbeitung als Zusatz ergeben - werden separat als Extra-Auftrag bei uns geführt und Ihnen erneut schriftlich bestätigt mit einer ergänzenden Auftrags-Nr. 01 – ∞. Evtl. eigene kundenbezogene Anforderungen/Baubedingungen zu Auftragsausführungen, die zusätzlich zu unseren PAM und ALV-Bedingungen Bestandteil eines Auftrags werden sollen, erkennen wir nur an, wenn diese nicht im Widerspruch zu den unsrigen stehen. Alle Unstimmigkeiten und Extras sind bauseits vorher zu lösen, und danach beginnt erst unsere Tätigkeit vor Ort.

2. Ingenieurleistungen, Pläne: Zeichnungen, statische Berechnungen, Stücklisten oder sonstige Atteste, die evtl. von Ihnen gewünscht werden, werden nach Zeitaufwand bzw. nach den uns entstandenen Kosten weiter belastet. Evtl. anders lautende Hinweise in Ihren Bestellungen/Vertragstexten sind nicht von uns anerkannt. Im übrigen wie unter I. B) - Kosten für Beratung vor Ort ausführlich beschrieben.

3. Grundsätzliches zur Auftragsausführung: Alle unsere EP-Preise unserer Preislisten sind Festpreise und sind im Angebot und in der Auftragsbestätigung bzw. im Kostenvoranschlag berücksichtigt. Diese sind mit Vorgabezeiten in Min. für unsere Mitarbeiter gekoppelt. Sofern ausnahmsweise Tage-Einsatz Anwendung findet, ist hierfür die Grundlage ein Arbeitstag von 7 Stunden/Monteur. Sollte diese Vorgabe überschritten werden durch Verzögerungen oder Mehrbelastung/Aufwendungen, die wir nicht zu vertreten haben oder von denen wir vorher keine Kenntnis hatten, werden die zusätzlichen Arbeitszeiten von unseren Monteuren auf dem MOB - Montagebericht notiert u. Ihnen zwecks Gegenzeichnung tägl. vorgelegt. Dies gilt ganz besonders für solche Positionen, die in unseren Preislisten m. N. A. (nach Aufwand) gekennzeichnet sind. Alles dies s. Mehrarbeitszeiten, die n. BFL-Liste im Zeitlohn abgerechnet werden!

4. Storno von Aufträgen: Bei Stornierungen aus gleich welchem Grund/Art werden Büro- und ggf. Betriebskosten fällig n. Aufwand, mind. aber 10 % d. Auftragssumme.

5. Zusatzaufträge/Mehrarbeiten, die sich auf d. Baustelle aus der Situation heraus ergeben oder v. Kunden bzw. TÜV/VdS etc. gefordert wurden, werden auch schriftl. bestätigt, wobei d. Zusatzkosten zur Auftrags-Nr. mit –1 bis ∞ bezeichnet werden. Ein Extra „MOB“-Montagebericht beschreibt d. Mehrarbeitszeit inkl. Auslösung, km-Geld. Sofern die Preise aus d. Festpreislisten übernommen werden können, z. B. GELKU, DWK, ZWB, TAS u. a., sind diese auch anzuwenden. Entsorgungskosten, soweit diese ausgewiesen sind, beziehen sich auf den normalen Restmüll. Sonderabfallkosten werden immer an den Auftraggeber weiterberechnet.
III. Montagebedingungen und Durchführungsrichtlinien – Vorgaben:
1. A. Montagebedingungen: Wasser, Strom, Transportwege und Parkerlaubnis: Der Arbeitsbereich muss frei zugänglich sein. Werkzeuge und Geräte müssen einwandfrei vor Ort geschafft werden können. Wegbreite 1 m x Höhe 2 m ohne Treppen, und ein Aufzug für 850 kg, 2,5 m lang und 1 m breit, sollte vorhanden sein. Zweimal Strom 240 V/20 A und 400 V/63 A mit 80 Ampere Absicherung für EL-Kompressornutzung und zusätzlich 400 V/32 A für Schweißarbeiten und Strahlung, Wasser 2“-Anschluss bei 6 bar, Abflussleitung NW 100 und ausreichende eigene Kompressorleistung für Druckaufgabe Ihrer Anlage müssen uns kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Ferner müssen für uns sanitäre Anlagen bereit stehen, ebenso muss ein Park-/Arbeitsplatz in Gebäudenähe in max. 50 m Entfernung für das Aufstellen unseres KD- oder LKW-Dienstfahrzeugs während des Arbeitseinsatzes unserer Monteure freigehalten und ggf. eine für uns kostenlose Parkerlaubnis bei der Stadt etc. eingeholt werden oder eine für uns kostenfreie Parkmöglichkeit auf dem eigenen oder einem Nachbargrundstück besorgt werden. Der Arbeitsort muss stets frei und mit schwerem Gerät zugänglich sein. Wetterbedingte Schutzvorkehrungen oder Sicherheitseinrichtungen oder Leistungen sind Sache des Auftraggebers. Während unserer RTI-Tätigkeit vor Ort muss ein Ersthelfer aus Ihrem Hause zur Verfügung stehen. Es sind die Vorschriften der BG Regel 534 (früher ZH 1/77 bzw. 177) und für den Domeinstieg (mind. DN 400 seitlich) zu beachten. Der Einstieg hat aus Sicherheitsgründen frei von Vor- oder Anbauten zu sein. Hindernisse, die von uns demontiert werden, werden nach unserer BfL-Liste berechnet. Bei Arbeiten über 3 m Höhe muss bauseits ein Gerüst oder eine fahrbare Hebebühne kostenlos zur Verfügung gestellt werden oder bei der Bestellung separat angewiesen werden lt. unserer PRL-Preisliste.
2. Mängel an Ihrer Sprinkleranlage oder anderen Gewerken oder sonstige Undichtigkeit und Funktionsstörungen, die nicht auf unsere Arbeiten zurückzuführen sind, so u. a. auch undichte Schieber und Klappen, sonstige Mängel an der Technik etc. können von uns festgestellt und ggf. auch behoben werden, so  z. B. das Setzen einer Steckscheibe, das Abdichten von Schwimmerventilen etc.. Die dabei uns entstehenden Kosten für Lohn und Material werden Ihnen nach BFL/BRL-Liste berechnet laut Eintragung auf dem Montagebericht. Dies gilt auch bei Nichteinhaltung unserer Vorgaben lt. Pos III 1. Bei RTI-Arbeiten werden diese Mehrarbeiten lt. dieser Preisliste berechnet. Dies gilt auch für erst am Bauborhaben festgestellte Mängel der Anlage, dazu zählen auch Fremdkosten, der Elektriker oder der SPR-Monteur anderer Firmen etc. Der zus. Einsatz einer Druckerhöhungsanlage muss vorher schriftl. bestellt werden u. wird berechnet Pos. 0.1.4 der GEL-Preisliste.
3. Bauliche Mängel oder Risse im Boden- oder Wandbereich sowie Unebenheiten sind bauseits möglichst vor unserer Arbeitsaufnahme zu beheben. Später ist dies bedingt und kostenintensiv bauseits zu bewerkstelligen. Auf Wunsch kann das auch durch die KELTA-BRAMAX gegen Mehrkostenberechnung ausgeführt werden. Bauliche Veränderungen, Abbruch, Abstützung, etc. die notwendig sind oder werden sollten, sind vor unserem Arbeitsbeginn zu ermitteln oder wir übernehmen diese Arbeit gegen Zahlung der Kosten, auch durch Einsatz von z.B. Fremdfirmen.
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Zu: III. A. Montagebedingungen und Durchführungsrichtlinien - Vorgaben
4. Auflagen-Mehrkosten-Zuschläge: Sollte die örtliche Feuerwehr, das Bauamt o. sonstige Behörden oder auch Sie die Durchführung unserer Arbeiten über Nacht oder an Sonn- und Feiertagen fordern oder als Spätschicht, so müssen wir 10 Tage vor Arbeitsantritt von Ihnen darüber in Kenntnis gesetzt werden. Die anfallenden Zuschläge auf unsere Grundpreise entnehmen Sie bitte unserer Preisliste BFL Titel 4. Zuschläge (Überstundenzuschläge) fallen auch an, wenn unsere Mitarbeiter über die normale tägl.  Arbeitszeit von 7 Std./Tag hinaus vor Ort eingesetzt werden oder dies aufgrund von anfallender Mehrarbeit notwendig ist. Wir arbeiten täglich so lange vor Ort, wie die Geschäftsräume geöffnet sind & Sie es erlauben, um schnellstmöglich die Arbeit fertiggestellt zu erhalten. Sollte eine Brandwache oder Schweißaufsicht gefordert sein, stellt diese der Kunde bei. Grundlagen unserer Arbeitszeitkalkulation bei Pauschalpreisen in der Produkt-Preisliste sind die Vorgabezeiten für unsere Mitarbeiter inkl. anteiliger Fahrzeit. Falls diese überschritten werden aufgrund vorher nicht bekannter Vorkommnisse, wird der zusätzliche Arbeitsaufwand nach BFL-Liste ebenfalls in Rechnung gestellt. Von uns festgestellte Schäden an der übrigen Anlage sowie Rostlösung im Rohrnetz & sich daraus ergebende Mängel, z. B. an Pumpen oder Ventilen nach der Befüllung, gehen nicht zu Lasten von KELTA-BRAMAX. Die Beseitigung loser Farbreste früherer Altbeschichtungen & daraus resultierende Korrosion, ferner Schmutz- und Schlammbeseitigung aus länger nicht gereinigten Anlagen (z. B. über 5 Jahre) sind Mehrarbeiten, die nach BFL-Liste zusätzlich berechnet werden. Mehraufwand nach BFL und BRL im Betrieb und auf Montage sind alle vorher nicht bekannten und im Angebot bzw. im Kostenvoranschlag sowie der Auftragsbestätigung nicht festgeschriebene Arbeiten wie: TÜV-Druckproben oder andere Prüfungen sowie Sondergeräteeinsatz & zusätzlich Kompressoreinsatz, Reinigung des Rohrsystems, der Ventile, Rückschlagklappen etc., Aufrechterhaltung des Betriebsdrucks bei Mängeln in der Gesamtanlage oder Aufnahme & Entsorgung von Bodenschlamm & anderen Rückständen. Ferner evtl. Beschwernisse bei ungünstiger Begehung, z. B. kein Seitendom im Behälter oder zusätzl. innerer Pumpensumpf oder Mehrkammerbehälter. Weiterhin notwendige Schweiß- und Schleifarbeiten im Behälter, z. B. durch Korrosion, fehlerhafte Aussteifung, Stutzenänderung etc. und sonst. Reparaturen. Ferner evtl. Lösen von Rohrleitungen im Behälter bzw. Einlegen von Steckscheiben zur Verhinderung von Strahlrückständen, evtl. Schlamm- oder Unratbeseitigung aus d. Behälter, Beseitigung von Mängeln aller Art. Diese Arbeiten lt. BFL werden von unseren Monteuren notiert auf dem MOB – Montagebericht.
Zu: III. B. Durchführungsrichtlinien: Vorbereitung der Arbeiten im Büro: Jederzeit können im Büro KELTA-BRAMAX zusätzliche Informationen telefonisch eingeholt oder der zugehörige Infobrief angefordert werden, der alle Arbeitsgänge und die eingesetzten Materialien ausführlich schildert. 

1. Die Terminvereinbarung erfolgt durch das Büro der Firma KELTA-BRAMAX telefonisch mit dem zuständigen Sachbearbeiter vor Ort, ca. 14 Tage vor Beginn der Arbeiten. Alle mündlichen Terminvereinbarungen werden von uns per Fax schriftlich bestätigt auf einem sep. Vordruck. ……………………………………QM 9.05.05
Unsere Termine sind verbindlich nur insoweit, wie keine Wartezeiten oder Änderungsarbeiten etc. anfallen. Termin-Verschiebungen durch Streiks, Unfälle, wetterbedingte Ausfälle und Verzögerungen können aber ungewollt zu Veränderungen führen, deshalb werden keine Strafen akzeptiert!
2. Bei Sprinklerarbeiten wird der Versicherer sowie die örtliche Feuerwehr durch den Betreiber vor Arbeitsbeginn über den Arbeits- und Zeitablauf  unterrichtet, ggf. wird auch die Brandmeldezentrale bauseits durch eine befugte Person außer Betrieb genommen. Bei dieser Arbeit nehmen wir die Behälter bzw. die Anlage außer Betrieb unter gleichzeitiger Betriebsbereithaltung des Systems und beginnen mit der Entleerung und Reinigung. Gleiches gilt auch für alle anderen Arbeiten lt. Auftragsbestätigung. Bei zeitaufwendiger Entleerung oder Füllung einer Anlage übernimmt die Arbeiten der Betreiber, oder wir berechnen den Mehraufwand.
3. Bei Zeitlohnarbeiten nach BFL werden vom Auftraggeber bei evtl. Dienststellen die Genehmigungen eingeholt und diese von unserem Kommen und Arbeitsbeginn bzw. -dauer unterrichtet. Sofern eigenes Personal beigestellt oder zusätzlicher Arbeitsaufwand notwendig wird, müssen wir vorher schriftlich Mitteilung erhalten.

4. Bei Baustellenarbeiten beachten Sie bitte, dass wir abends mindestens bis 20°° Uhr arbeiten und auch samstags bis mindestens 16°° Uhr. Falls hier Genehmigungen eingeholt werden müssen, so muss der Auftraggeber sich frühzeitig darum kümmern, andernfalls fallen bei Verzögerungen Mehrkosten an.
Zu: III. B. Durchführungsrichtlinien: z.B. bei RTI und anderen Tätigkeiten vor Ort an und auf der Baustelle: 
1. Der/die KELTA-BRAMAX-Mitarbeiter stellt(en) sich nach seiner/ihrer Ankunft bei Ihrem Personal vor u. erläutert(en) d. vorgesehenen Zeit- u. Arbeitsablauf.

2. TÜV-Prüfungen bei DLK-Druckluft- oder DWK-Druckluftwasserkesseln oder Bau- und Druckproben werden in Verbindung mit dem TÜV am selben oder nächsten Tag von KELTA-BRAMAX als gesetzlich vorgeschriebene innere WKP - „Wiederkehrende Prüfung“ durchgeführt. Das Prüfbuch wird vom TÜV ausgefüllt, aber von Ihnen bereitgehalten werden. Anschließend wird der Einstieg von uns verschlossen und die Befüllung durchgeführt bis zur Füllgrenze, und anschließend erfolgt die Inbetriebnahme. Sollten zusätzliche andere Druckbehälter, wie z. B. für Kompressoren etc., auch von uns mit dem TÜV vorgeführt werden, so bitten wir frühzeitig um Kenntnis. Die anfallende Mehrarbeit hierfür wird Ihnen dann auch im Zeitlohn berechnet nach unseren BFL. 

3. Bei RTI-Arbeiten an ZWB- u. BZB-Behältern  wird der Arbeitsablauf auch so vorgenommen, ohne dass dann der TÜV hinzugezogen wird, ggf. aber der VdS.

4. Zum Abschluss der Arbeiten erfolgt die Umstellung der Anlage auf das von Ihnen und dem Hersteller vorgeschriebene und ausgehängte Betriebssystem. Das Hauspersonal gibt die Fertigmeldung an den Versicherer und die Feuerwehr weiter. Damit ist die Arbeitsausführung durch KELTA-BRAMAX abgeschlossen! 

5. Alle anderen durch KELTA-BRAMAX auszuführenden Arbeiten, auch solche, die auf der Baustelle zusätzlich in Auftrag gegeben werden, erfahren den gleichen Arbeitsablauf wie bei Sprinkleranlagen bis zur völligen Wiederherstellung bzw. Inbetriebnahme der Anlage. Die Bestätigung erfolgt auf dem MOB-Bericht.
6. Reste aus der Baustellensäuberung, Schlamm aus Behältern oder Sumpfbereich werden in bauseits kostenlos bereitgestellte Behälter von uns entsorgt.

7. Schrott aus Demontagen, Farbeimer, Strahlstaub und Strahlsand – durch KELTA-BRAMAX verursacht – werden von uns entsorgt und mitgenommen.
8. Nach Beendigung der Arbeiten füllen die Monteure einen MOB - Montagebericht der KELTA-BRAMAX aus, auf dem alle Maßnahmen, Mängel und Arbeitszeiten sowie Materialaufwendungen notiert sind und legt diesen dem Auftraggeber oder Unterschriftsberechtigten vor zwecks Gegenzeichnung und Anerkennung der Eintragungen. 
9. Prüfungskosten: TÜV- oder sonst. Prüf- u. Überwachungskosten sowie Abnahmekosten durch Behörden u. Verbände sind vom Kunden direkt zu zahlen, auch wenn KELTA-BRAMAX die Vereinbarung über Abnahmen mit dem TÜV vornimmt. Dies gilt auch für Wiederholungsprüfungen oder Röntgenaufnahmen. Dazu zählen auch unsere Warte-, Fehl-, Prüf- und Ausfallzeiten sowie Hilfeleistung beim TÜV. Auch diese Stunden werden Ihnen nach unserer BFL berechnet.
10. Druckprüfungen an Behältern und Rohrleitungen jeglicher Art mit oder ohne TÜV bzw. VdS werden nach bestem fachlichem Wissen ausgeführt. Dabei evtl. entstehende Schäden durch z. B. Platzen von Leitungen und Geräten geht nicht zu Lasten des Auftragnehmers, es sei denn, dieser Schaden ist auf unsere Reparatur od. Fertigung zurückzuführen. Die Flächen um d. abzudrückenden Teile müssen bauseits frei gehalten u. ggf. gesichert werden. Dies betrifft insbesondere die gefährdeten Motoren und Elektroteile, Schaltschränke etc., aber auch Autos in Parkgaragen bei der Sprinklerabdrückprobe. Wir machen darauf aufmerksam, dass die Druckprobe vor der Einbringung einer Beschichtung erfolgen muss (aufgrund der Mitteilung vom TÜV-Essen, Hr. Dipl.-Ing. Surbich)
11. Alle v. KELTA-BRAMAX abgeschl. Arbeiten werden einer Prüfung und Abnahme unterzogen, wobei diese auf unserem MOB-Montagebericht notiert wird. Bei GELKU- Neubeschichtungen oder Behältererstellungen wird ein Prüfprotokoll für jedes Objekt erstellt und dem Kunden übermittelt. 
IV. Zahlungsbed., Preise, Rechnungen, Eigentumsvorbehalt: Auszug aus unseren ALV-Allg. Liefer- und Verkaufsbedingungen….....QM 2.2.0
Diese ALV enthalten die Bedingungen für werkvertragliche Lieferungen und Leistungen der KELTA-BRAMAX GmbH und sind auf der Rückseite unseres gesamten Schriftverkehrs niedergeschrieben und beinhalten auch die Pflichten des AG-Auftraggebers.
Bei speziellen Großaufträgen über 10.000 € ohne MwSt. sind An- und Teilzahlungen vom Bauherrn/Auftraggeber zu leisten = 1/3 bei Auftragserteilung sowie 1/3 bei Anlieferung der Materialien und der Rest plus evtl. Mehrleistungen = 10 Tage nach Rechnungsstellung zu leisten. Erst danach werden die Zeugnisse und Papiere dem AG ausgehändigt, und der Eigentumsvorbehalt wird gelöscht. Bei vom AG verzögerten Lieferzeiten wird auch das 3. Drittel sofort fällig! Ein evtl. Mängelvorbehalt bzw. dadurch bedingter Zahlungsaufschub wird ausdrücklich ausgeschlossen! Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unseren ALV auf der Rückseite. Bei allen Teilzahlungen, a-Konto oder Anzahlungen ggf. auch mit Bürgschaft, sind Ihre Zahlungen sofort fällig zug um zug ohne Abzug.
Wir verweisen hierbei auf das „Gesetz zur Beschleunigung fälliger Zahlungen“. Sie sind somit– ohne Mahnung – automatisch mit unserer Geldforderung in Verzug und Zinsen in Höhe von 8% werden berechnet.
V. a) Gewährleistungsbedingungen lt. sep. Liste (bitte anfordern) unter ………………...…………………………………………………...…………QM 8.3.30
10 Jahre unter Einhaltung der Wartungsintervalle bei RTI alle 2 ½ Jahre auf alle Neuanlagen und Sanierungen, aber auch u.U. bei Altanlagen nach Prüfung.
5 Jahre Gewährleistung nach BGB. Es sind bei SPR – Sprinklerarbeiten und Behältersanierungen der TÜV bzw. der VdS und sonstige gesetzliche Vorschriften vorrangig einzuhalten. Andernfalls entfällt jeglicher Gewährleistungsanspruch (siehe auch Position V b. – Gewährleistungsvereinbarung).

2 Jahre nach VOB bei allen Montagearbeiten, Reparaturen, etc., außer eingesetzte Materialien von Fremdlieferungen – hier nur 1 Jahr.
SPR-Arbeiten werden nach VOB ausgeführt. Verlängerungen der Gewährleistung nur mit WCS-Wartungscheck durch KBG-Monteure min. 1xpro Jahr.
b.) Unsere Gewährleistungsvereinbarung verpflichtet den Auftraggeber Niemanden, nicht Kunden und nicht Arbeitgeber zu einem separat Wartungsvertrag. Nach 2 ½ Jahren bitten wir Ihnen separat die RTI lt. unserer gültigen PRL-Preisliste an.
c). Eine Gewährleistung oder Bürgschaft erlischt, wenn die vereinbarten Wartungsintervalle RTI oder WCS nicht vom Betreiber wahrgenommen werden. Fremdarbeiten anderer Firmen an unserem Produkt schließen uns von jeder Gewährleistung aus. Dies gilt auch wenn der Kunde uns in seiner Bestellung andere Garantiefristen abverlangt und wir diesen Vorgaben nicht ausdrücklich wiedersprechen.
